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Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Schaper (DIE LINKE) 
Drs.-Nr.: 7/11876 
Thema: Arbeitstätigkeit von Rentner*innen in Sachsen 2019-2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: Wie viele Personen im Alter von 65 Jahren und älter (getrennt 

nach Frauen und Männern) haben in den Jahren 2019 bis 2021 
eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt? (Bitte 
aufschlüsseln nach Jahren sowie Landkreisen und kreis-
freien Städten.) 

 
Frage 2: Wie viele davon hatten eine Vollzeitbeschäftigung? (Bitte auf-

schlüsseln nach Jahren sowie Landkreisen und kreisfreien 
Städten.) 

 
Frage 3: Wie viele Personen im Alter von 65 Jahren und älter übten 

eine geringfügig entlohnte Tätigkeit aus? (Bitte aufschlüsseln 
nach Jahren sowie Landkreisen und kreisfreien Städten.) 

 
Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 3: 
 
Statistische Angaben der Bundesagentur für Arbeit zur Entwicklung der sozi-
alversicherungspflichtigen und geringfügig entlohnten Beschäftigung im Sinne 
der Fragestellung können den Anlagen 1 und 2 entnommen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Martin Dulig 
 
Anlagen 
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Drucksache 7/11876 Anlage 1

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte über der Regelaltersgrenze nach Geschlecht und Art der Beschäftigung in Sachsen 
2019 bis 2021

2019 2020 2021

Region Insgesamt Männer Frauen in Vollzeit Insgesamt Männer Frauen in Vollzeit Insgesamt Männer Frauen in Vollzeit

Sachsen 10.345   6.698   3.647   3.824   10.437   6.611   3.826   3.831   10.959   6.934   4.025   4.007   
Chemnitz, Stadt 712   480   232   267   705   450   255   264   732   460   272   248   
Erzgebirgskreis 994   641   353   377   965   616   349   344   1.011   620   391   385   
Mittelsachsen 793   523   270   287   759   475   284   277   796   512   284   277   
Vogtlandkreis 690   449   241   224   680   427   253   236   716   462   254   239   
Zwickau 877   539   338   290   878   542   336   301   924   579   345   326   
Dresden, Stadt 1.400   942   458   538   1.467   967   500   555   1.448   958   490   535   
Bautzen 658   419   239   257   692   439   253   260   722   448   274   254   
Görlitz 490   317   173   165   511   314   197   182   567   344   223   198   
Meißen 574   367   207   217   604   351   253   216   640   391   249   236   
Sächs. Schweiz-Osterzgebirge 589   403   186   234   596   410   186   222   660   441   219   258   
Leipzig, Stadt 1.459   897   562   524   1.451   893   558   520   1.552   931   621   567   
Leipzig 637   402   235   246   656   408   248   262   694   447   247   273   
Nordsachsen 472   319   153   198   473   319   154   192   497   341   156   211   

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Beschäftigtenstatistik, Statistik-Service Südost 10.01.2023; Angaben jeweils zum 30.06. am Wohnort

Wohnort (WO): Alle Beschäftigten, die in der betreffenden Region wohnen, unabhängig vom Arbeitsort.



Drucksache 7/11876 Anlage 2

Geringfügig entlohnte Beschäftigte über der Regelaltersgrenze nach Geschlecht in Sachsen 2019 bis 2021

2019 2020 2021

Region Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen

Sachsen 47.471   25.937   21.534   45.423   24.849   20.574   45.480   25.058   20.422   
Chemnitz, Stadt 3.031   1.658   1.373   2.810   1.561   1.249   2.760   1.535   1.225   
Erzgebirgskreis 5.233   2.831   2.402   4.946   2.656   2.290   4.977   2.721   2.256   
Mittelsachsen 4.096   2.286   1.810   3.961   2.217   1.744   3.913   2.162   1.751   
Vogtlandkreis 3.094   1.619   1.475   2.868   1.492   1.376   2.845   1.503   1.342   
Zwickau 4.216   2.237   1.979   4.022   2.128   1.894   3.983   2.145   1.838   
Dresden, Stadt 4.975   2.600   2.375   4.715   2.502   2.213   4.648   2.476   2.172   
Bautzen 3.819   2.196   1.623   3.785   2.162   1.623   3.843   2.213   1.630   
Görlitz 2.862   1.609   1.253   2.708   1.530   1.178   2.783   1.585   1.198   
Meißen 2.979   1.685   1.294   2.902   1.638   1.264   2.943   1.647   1.296   
Sächs. Schweiz-Osterzgebirge 3.227   1.818   1.409   3.100   1.759   1.341   3.156   1.823   1.333   
Leipzig, Stadt 4.802   2.519   2.283   4.587   2.396   2.191   4.522   2.366   2.156   
Leipzig 2.902   1.607   1.295   2.835   1.569   1.266   2.850   1.598   1.252   
Nordsachsen 2.235   1.272   963   2.184   1.239   945   2.257   1.284   973   

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Beschäftigtenstatistik, Statistik-Service Südost 10.01.2023; Angaben jeweils zum 30.06. am Wohnort

Wohnort (WO): Alle Beschäftigten, die in der betreffenden Region wohnen, unabhängig vom Arbeitsort.



Beschäftigungsstatistik

Stand: 22.11.2022

Methodische Hinweise zu sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten

Grundlage der Statistik bildet das Meldeverfahren zur Sozialversicherung, in das alle Arbeitnehmer (einschließlich der
zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten) einbezogen sind, die der Kranken- oder Rentenversicherungspflicht oder
Versicherungspflicht nach dem SGB III unterliegen. Auf Basis der Meldungen zur Sozialversicherung durch die
Betriebe wird vierteljährlich (stichtagsbezogen) mit 6 Monaten Wartezeit der Bestand an sozialversicherungspflichtig
und geringfügig Beschäftigten ermittelt.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte umfassen alle Arbeitnehmer, die kranken-, renten-,
pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind oder für die
Beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung zu zahlen sind. Dazu
gehören insbesondere auch Auszubildende, Altersteilzeitbeschäftigte, Praktikanten, Werkstudenten und Personen, die
aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis zur Ableistung von gesetzlichen Dienstpflichten (z.
B. Wehrübung) einberufen werden. Nicht zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen dagegen Beamte,
Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Berufs- und Zeitsoldaten, sowie Wehr- und Zivildienstleistende (siehe
o. g. Ausnahme). 

Als Midijobs bezeichnet man Beschäftigungsverhältnisse mit einem Arbeitsentgelt im Bereich von 520,01 Euro bis
1.600 Euro im Monat (bis 31.12.2012: von 400,01 Euro bis 800 Euro; bis 30.06.2019: von 450,01 Euro bis 850 Euro; bis
30.09.2022: von 450,01 Euro bis 1.300 Euro). Seit dem 01.07.2019 nennt man jenen Bereich nicht mehr Gleitzone,
sondern „Übergangsbereich“.
Um Midijobber im Übergangsbereich als Geringverdiener zu entlasten, resultieren die Arbeitnehmeranteile aus einer
reduzierten Bemessungsgrundlage. Bis zum 30.06.2019 führte die Reduzierung der Arbeitnehmerbeiträge zur
Rentenversicherung bei Midi-Jobs auch zu geminderten Rentenansprüchen, es sei denn, der Beschäftigte hat auf die
Anwendung der Gleitzonenregelung in der Rentenversicherung ausdrücklich verzichtet. Dies ist im Übergangsbereich
seit dem 01.07.2019 nicht mehr der Fall. Die verminderte Beitragsbemessungsgrundlage spielt für die Entgeltpunkte in
der Rentenversicherung keine Rolle mehr. Damit entfällt auch die Notwendigkeit für Arbeitnehmer, auf die Anwendung
der Gleitzone in der Rentenversicherung zu verzichten, um Rentennachteile zu vermeiden.
In der Statistik über Midijobs wird unterschieden nach:
•  Monatliches Arbeitsentgelt liegt durchgehend innerhalb des Übergangsbereichs.
•  Monatliches Arbeitsentgelt liegt sowohl innerhalb als auch außerhalb des Übergangsbereichs („Mischfälle“).
Auswertungen zu den Midijobs können nicht quartalsweise, sondern nur zum Stichtag 31.12. vorgenommen werden.
Nur für diesen Stichtag liegen weitgehend vollzählige Angaben über Beschäftigungen im Übergangsbereich vor.
Auswertungen zu den Midijobs liegen ab dem Stichtag 31.12.2003 vor.

Zu den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen zählen Arbeitsverhältnisse mit einem niedrigen Lohn
(geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder mit einer kurzen Dauer (kurzfristige Beschäftigung). Beide werden
auch als "Minijob" bezeichnet.

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser
Beschäftigung (§ 14 SGB IV) regelmäßig im Monat die Geringfügigkeitsgrenze von 520 Euro nicht überschreitet. Bis
Ende Dezember 2012 lag die Obergrenze bei 400 Euro und bis Ende September 2022 bei 450 Euro.
Regelmäßig bedeutet, dass, wenn die Grenze von 520 Euro nur gelegentlich und nicht vorhersehbar überschritten wird,
trotzdem eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vorliegt.
Eine Berichterstattung der ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten erfolgt seit dem Stichtag 30.6.1999,
geringfügig entlohnte Beschäftigte im Nebenjob können ab dem Stichtag 30.6.2003 ausgewertet werden.

Auch die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See veröffentlicht Daten über
geringfügig entlohnte Beschäftigte im Rahmen eines vierteljährlichen Geschäftsberichts. Diese Daten stellen keine
amtliche Statistik dar und sind nicht geeignet, statistische Aussagen über die Entwicklung der Arbeitsmarkt- und
Beschäftigungssituation in Deutschland zu treffen. Ebenso wenig sind sie eine verlässliche Grundlage für
Erwerbstätigenrechnungen oder Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (VGR). Sie liefern vielmehr Informationen über
die Geschäftsprozesse der Minijob-Zentrale; es handelt sich somit um Geschäftsdaten. Daher sind die Daten auch nicht
mit den statistischen Daten der BA, welche die amtliche Statistik über geringfügig entlohnte Beschäftigte führt,
vergleichbar.



Beschäftigungsstatistik

Stand: 22.11.2022

Methodische Hinweise zu sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten

Eine kurzfristige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV liegt vor, wenn die Beschäftigung für eine Zeitdauer
ausgeübt wird, die im Laufe eines Kalenderjahres, oder auch kalenderjahrüberschreitend, auf nicht mehr als drei
Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich (z. B.
durch einen auf längstens ein Jahr befristeten Rahmenarbeitsvertrag) begrenzt ist (im Zeitraum vor dem 01.01.2015
lagen die Fristen bei zwei Monaten oder insgesamt 50 Arbeitstagen). 

Übergangsregelungen: Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Zeitgrenzen für kurzfristige Beschäftigungen
übergangsweise neu geregelt worden. Für die Zeit vom 01.03.2020 bis 31.10.2020 galten die Zeitgrenzen von fünf
Monaten oder 115 Arbeitstagen. Für die Zeit vom 01.03.2021 bis 31.10.2021 galten die Zeitgrenzen von vier Monaten
oder 102 Arbeitstagen.

Auswertungen zu ausschließlich kurzfristig Beschäftigten sind ab Januar 2000 möglich. Kurzfristig Beschäftigte
insgesamt, sowie kurzfristig Beschäftigte im Nebenjob sind ab April 2003 auswertbar.
Diese weitere Unterteilung der Daten über kurzfristig Beschäftigte in ausschließlich und im Nebenjob kurzfristig
Beschäftigte ist allerdings aus Geheimhaltungsgründen nicht zu empfehlen, da die Fallzahlen relativ gering sind.

Werden von einer Person mehrere geringfügige Beschäftigungen ausgeübt, gelten folgende Regeln:
1. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist neben einer kurzfristigen Beschäftigung erlaubt.
2. Bei der gleichzeitigen Ausübung von mehreren geringfügig entlohnten Beschäftigungen darf die
Geringfügigkeitsgrenze von 520 EUR nicht überschritten werden.
3. Bei der Ausübung von mehreren kurzfristigen Beschäftigungen darf die Zeitgrenze, innerhalb des vorgegebenen
Zeiitraumes, nicht überschritten werden.

Neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung ist die Ausübung einer geringfügigen
(Neben-)Beschäftigung zulässig. Für den Fall, dass ein Arbeitnehmer neben einer nicht geringfügigen
versicherungspflichtigen Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern geringfügig entlohnte Beschäftigungen ausübt, gilt für
die Bereiche der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, dass geringfügig entlohnte Beschäftigungen - mit
Ausnahme einer geringfügig entlohnten Beschäftigung - mit einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen
Beschäftigung zusammenzurechnen sind. Vgl. Richtlinien für die versicherungsrechtliche Beurteilung von geringfügigen
Beschäftigungen (Geringfügigkeits-Richtlinien) vom 20. Dezember 2012.

Mehrfachbeschäftigte, die gleichzeitig zwei oder mehr geringfügigen Beschäftigungen nachgehen, werden nur nach
den Merkmalen der zuletzt aufgenommenen Beschäftigung ausgewiesen.

Die erhobenen Daten unterliegen grundsätzlich der Geheimhaltung nach § 16 BStatG. Eine Übermittlung von
Einzelangaben ist daher ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden Zahlenwerte unter 3 und Daten, aus denen sich
rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt, mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region oder in einem
Wirtschaftszweig weniger als 3 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf
sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall).
Hierbei gilt: Bei 3 bis 9 Betrieben, die hinter einer Beschäftigtenzahl stehen, darf keiner der Betriebe 50 oder mehr
Prozent der Beschäftigten auf sich vereinen. Bei 10 oder mehr Betrieben dürfen auf keinen Betrieb 85 oder mehr
Prozent der Beschäftigten entfallen.

Weiterführende Informationen zur Statistik der sozialversicherungspflichtigen und geringfügigen Beschäftigung finden
Sie unter: 
Qualitaetsbericht-Statistik-Beschaeftigung.pdf



Anhebung der Regelaltersgrenze

Stand: 02.12.2021

Methodische Hinweise zur Anhebung der Regelaltersgrenze

Die Regelaltersgrenze stellt den Zeitpunkt dar, ab dem für eine Person kein Anspruch mehr auf
Sozialleistungen nach dem SGB III bzw. SGB II besteht und stattdessen unter den
Anspruchsvoraussetzungen des SGB VI die Regelaltersrente geleistet wird. Bisher lag die
Grenze bei 65 Jahren. 

Am 20.04.2007 wurde das „Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische
Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen
Rentenversicherung“ beschlossen. Dieses sieht eine sukzessive Anhebung der Altersgrenze von
65 auf 67 Jahre vor. Ab 01.01.2012 sind die ersten Personen des Geburtsjahrgangs 1947 von
dieser Anhebung betroffen (Regelaltersgrenze: 65 Jahre und 1 Monat). Ab dem Geburtsjahrgang
1964 liegt die Regelaltersgrenze dann bei 67 Jahren. 

Die Änderung wird auch in der statistischen Berichterstattung berücksichtigt, z. B. in der
Arbeitslosenstatistik. Denn als „arbeitslos“ können Personen nur gezählt werden, solange sie die
Regelaltersgrenze nicht erreicht haben.
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